
Für die Einholung und gerichtliche Prüfung von psychiatrischen und 
psychologischen Sachverständigengutachten gelten die Beschlüsse des 
Präsidiums des Obersten Gerichts vom 7. Februar 1973 — I PrB — 112 — 
2/73 — (NJ-Beilage 2/73) und vom 30. Oktober 1972 — I PrB 1 —112 — 3/72 
— (NJ-Beilage 4/72).

5. Prüfung von sachlichen Beweismitteln (Beweisgegenstände und Auf
zeichnungen)
Für Beweis gegenstände und Aufzeichnungen gilt gemäß §51 StPO der 
Grundsatz, daß sie in der gerichtlichen Beweisaufnahme im Original 
vor gelegt werden. Aufzeichnungen sind im erforderlichen Umfang durch 
Verlesen von Schriftstücken, Abspielen von Tonträgern usw. zur Kennt
nis zu bringen. Nur soweit dies wegen der Art und Beschaffenheit der 
Beweisgegenstände nicht möglich ist, dürfen Fotografien, Zeichnungen, 
Skizzen, Abschriften oder Tonkopien zu Beweiszwecken verwendet 
werden. Deren Richtigkeit und Zuverlässigkeit ist vom Gericht zu prüfen. 
Ergeben sich insoweit Zweifel und können diese nicht behoben werden, 
ist deren Verwendung zu Beweiszwecken unzulässig.
Zu den Aufzeichnungen gehören auch Protokolle über Besichtigungen, 
Rekonstruktionen, Durchsuchungen, Beschlagnahmen und persönliche 
Notizen, wenn sie den Urheber zweifelsfrei erkennen lassen, sowie Ton
band- und Schallplattenaufnahmen.
Werden Vernehmungen zusätzlich mittels Tonbandes oder Schallplatte 
aufgezeichnet, haben sie die Eigenschaft eines Beweismittels, wenn sie 
gemäß § 106 Abs. 2 und 3 StPO nach Abschluß der Vernehmung dem 
Vernommenen wiedergegeben und von ihm ordnungsgemäß bestätigt 
worden sind. Neben der Verlesung von Aussagen, die im Protokoll einer 
früheren Vernehmung enthalten sind, kann auch die Schallaufzeichnung 
über diese Vernehmung in der gerichtlichen Beweisaufnahme angehört 
werden (§§ 224, 225 in Verbindung mit § 106 Abs. 2 und 3 StPO). 
Aufzeichnungen sind auch schriftliche Stellungnahmen von Beschul
digten oder Angeklagten zu der gegen sie erhobenen Beschuldigung (§ 105 
Abs. 5 StPO) sowie schriftliche Stellungnahmen von Zeugen (§225 Abs. 2 
StPO).

6. Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte in der gerichtlichen Beweisauf
nahme
Die Gewährleistung einer differenzierten und wirksamen Mitwirkung von 
gesellschaftlichen Anklägern, gesellschaftlichen Verteidigern und Kol
lektivvertretern in der gerichtlichen Beweisaufnahme ist eine wichtige 
Aufgabe des Gerichts.
Die Mitwirkung dient sowohl der exakten Aufklärung der straftatver
dächtigen Handlung, der Persönlichkeit des Angeklagten und der un
mittelbar wirksam gewordenen Ursachen und Bedingungen seines 
Handelns als auch der Anwendung gerechter Maßnahmen der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit und der Sicherung ihrer erzieherischen Wirk
samkeit.
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